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Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 3 i.V. m. §10a BauGB 

Nach § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan mit der Bekanntmachung wirksam. Ihm ist eine zu-

sammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergeb-

nisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und 

aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweiti-

gen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. Die zusammenfassende Erklärung ist bei der Bekanntma-

chung beizulegen.  

Mit ortsüblicher Bekanntmachung wird sie der Öffentlichkeit zur Einsicht bereitgestellt.  

 

1. Inhalt des Bebauungsplans  

Der Stadtrat der Stadt Ellingen hat daher am 19.07.2018 beschlossen, den Flächennutzungsplan zu än-

dern und im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB den „vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solar-

park Ellingen I““ zu ändern, um für den Vorhabenträger die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, im be-

stehenden Solarpark den Lückenschluss unter der ehemaligen Hochspannungsleitung z.T. auf beste-

henden Ausgleichsflächen die Ergänzung des Solarparks Ellingen I zu ermöglichen. 

Der Stadtrat der Stadt Ellingen hat in seiner Sitzung am 11.04.2019 die 1. Änderung des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan „Solarpark Ellingen I“ in der Fassung vom 11.04.2019 als Satzung beschlossen.  

 

Der Bebauungsplan wurde als Interims-Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB mit dem Ziel auf-

gestellt, dass die Nutzung des überplanten Gebiets als Sondergebiet für Anlagen zur Solarenergienut-

zung nur bis zur endgültigen Einstellung des Betriebs der Anlage zulässig sein soll und dass als Folge-

nutzung wieder landwirtschaftliche Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB festgesetzt wird.  

 

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen die jeweils östlichen Teilbereiche der Flurstücke 1725, 1727, 

1727/1 und 1729 der Gemarkung Ellingen mit einer Gesamtgröße von ca. 8,25 ha.  

Die Änderung bezieht sich allerdings nur auf die Überbauung der Ausgleichsfläche A1 mit einer Größe 

von 3.686 m² unter der ehemaligen Hochspannungsleitung.  

Die restliche Darstellung und Inhalte des Bebauungsplans werden nicht geändert.  

 

Die bereits bestehende Eingrünung wird nicht verändert.  

Insgesamt muss eine Ausgleichsfläche von 4.600 m² bereitgestellt werden. Der Eingriff kann im An-

schluss an die Ausgleichsfläche A3 nordwestlich des Geltungsbereichs ausgeglichen werden.  
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2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Zum Bebauungsplan wurde eine Umweltprüfung gem. § 2a BauGB durchgeführt und ein Umweltbericht 

erstellt. Hier wurden die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 untersucht, umweltbezogene Auswirkungen ermittelt sowie mögli-

che Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich geprüft. 

 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde am 

Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen besprochen.  

 

Die Ausgleichsflächenermittlung erfolgte in Anlehnung an das Rundschreiben des Bayerischen Staats-

ministeriums des Inneren vom 19.11.2009:  

Mit der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs und der Auswahl der Ausgleichsflächen mit den dargestellten 

Maßnahmen besteht Einvernehmen seitens der Naturschutzbehörde.  

 
Die folgenden umweltbezogenen Unterlagen wurden zur Erarbeitung herangezogen: 

 Alle Kartendienste aus den Online-Kartendiensten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
unter https://www.lfu.bayern.de/umweltdaten/kartendienste/index.htm 

 http://www.denkmal.bayern.de/ 

 http://wirtschaft-risby.bayern.de/ 

 https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 
 

 
Folgende Informationen liegen dem Bebauungsplan zugrunde und liegen zur Einsichtnahme vor 
 

1. Umweltbericht zum Bebauungsplan „Solarparkt Ellingen I“  
2. eingegangene Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 

BauGB bzw. Aussagen der Träger öffentlicher Belange 
3. Artenschutzrechtliches Kurzgutachten zur Erweiterung der PV-Freiflächenanlagen Ellingen I 

und IV“ in der Fassung vom 11.02.2019  
4. eingegangene Stellungnahmen aus der förmlichen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 

BauGB bzw. Aussagen der Träger öffentlicher Belange 
 

 
Prüfung der Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Hinsichtlich der Umweltbelange wurden insbesondere Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tier, 
Pflanzen, Boden und Wasser, Klima und Luft, auf Kultur- und Sachgüter und das Landschaftsbild ge-
prüft. Ebenso entsprechende Wechselwirkungen. 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch finden sich in den Unterlagen in 

- Nr. 1: Umweltbericht: Aussagen zur den Auswirkungen von Lärm  
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen und ihre Lebensräume, biologi-
sche Vielfalt finden sich in den Unterlagen in 

- Nr. 1: Umweltbericht: Aussagen zu den Auswirkungen auf den Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere mit faunistischer Bestandserfassung: keine saP-relevanten Tierarten vorhanden; Aussa-
gen zu Biotopen,  

- Nr. 2a-c: Es wurde ein faunistisches Gutachten angefertigt. 
- Nr. 3: Formulierung von Vermeidungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen 

 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Boden finden sich in den Unterlagen in 

- Nr. 1: Umweltbericht: Aussagen zur Auswirkung auf den Boden 
 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser finden sich in den Unterlagen in  

- Nr. 1: Umweltbericht: Aussagen zur Abflusssituation des Niederschlagswassers, Schmutzwas-
serentsorgung 

 
Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft finden sich in den Unterlagen in 
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- Nr. 1: Umweltbericht: Aussagen zum Luftaustausch 

 
Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Kultur- und Sachgüter finden sich in den Unter-
lagen in 

- Nr. 1: Umweltbericht: Aussagen zu Kultur- und Sachgütern; Aussagen zum Umgang mit Boden-
funden 

 
Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild finden sich in den Unterlagen in 

- Nr. 1: Umweltbericht: Aussagen zu Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

 
Informationen zu geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen vermieden, verhindert, verringert oder, soweit möglich, ausgeglichen werden sollen, sowie ge-
plante Überwachungsmaßnahmen finden sich in der Unterlage 1. 

- Aussagen zu Vermeidungs-, Verhinderungs-, Verminderungsmaßnahmen 
- Aussagen zu Ausgleichsmaßnahmen 
- Aussagen zu Eingriffs- u. Kompensationsermittlung sowie Überwachungsermittlung 
- Aussagen zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten (Alternativen) 
- Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der 

Durchführung des Bauleitplanes auf die Umwelt 
 

Im Ergebnis gelangt der Umweltbericht zu der Einschätzung, dass durch den Vollzug Aufstellung des 

Bebauungsplanes „Solarpark Ellingen I“ keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind. Dies stellt sich für die einzelnen zu betrachtenden Belange wie folgt dar: 

 

 Es sind keine wertvollen Lebensräume von der Planung betroffen. 

 Eine Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Tierarten durch die geplanten Vorhaben ist bei 
Einhaltung der festgesetzten Artenschutzmaßnahmen nicht zu erwarten. 

 Die Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden durch die Ausgleichsmaß-
nahmen ausgeglichen. 

 Die Auswirkungen auf die Schutzgüter nach UVPG sind in Summe gering. Entsprechend § 2a 
BauGB ist der Umweltbericht ein gesonderter Teil der Begründung zum Bebauungsplan und 
unterliegt damit den gleichen Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung).  

 

Der Umweltbericht und die im Rahmen der Verfahrensschritte gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB 

und gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen umweltrelevanten Stellungnahmen wur-

den in der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt. 

 

3. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und  
Behördenbeteiligung 

 
3.1 Frühzeitige Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

gem. § 3 Abs 1 BauGB (1. Beteiligung) 

Bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs 1 BauGB gingen keine Stellungnahmen ein. 

 

Die frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde durchgeführt, indem die beteiligten 

Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden unter Vorlage der Planent-

würfe in der Fassung vom 14.11.2018 mit Begründung um eine Stellungnahme mit Schreiben vom 

28.11.2018 bis 11.01.2019 gebeten wurden. 

 

Es wurden 30 Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden beteiligt.  

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gab es folgendes Ergebnis: 

 kein Rücklauf: 13 Fachstellen / Nachbargemeinden 

 Zustimmung zur Planung / kein Einwand: 15 Fachstellen / Nachbargemeinden 
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Von folgenden Ämtern / Behörden erfolgte eine weitergehende Stellungnahme, die im weitern Verfah-

ren gewürdigt wurde:  

 
a) Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Schreiben v. 23.01.2019 

- Hinweise zum Umgang mit wassergefährlichen Stoffen 
- Ergänzung Immissionsschutz 
- Ersatz für Ausgleichsfläche A1 

 
b) Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Schreiben v. 25.01.2019 

- Grundlegenden Einverständnis, keine Einwände 
- Hinweise 

 

Die Planung wurde dahingehend geändert, dass die ursprünglich im parallel durchgeführten Bauleit-

planverfahren Solarpark Ellingen IV überbaute Ausgleichsfläche A3 nicht mehr als Solarpark überplant 

wurde und daher wieder wie ursprünglich ohne Veränderung dem Solarpark Ellingen I zugeordnet wer-

den konnte.  

 

Mit dem Wegfall der Überbauung der Ausgleichsfläche A3 erfolgte eine Reduzierung der Ausgleichsflä-

chen, die gemäß den Vorgaben des faunistischen Gutachtens geplant wurden. 

 

Außerdem wurden einzelne Hinweise in die Begründung des Bebauungsplans aufgenommen und die 

oben beschriebenen Änderungen in der Begründung erläutert.  

 

Als ergänzende Unterlagen wurden folgenden zusätzliche Gutachten angefertigt: 

 Parallel zu den beiden Bebauungsplänen Solarpark „Ellingen I“ und „Ellingen IV“ wurde ein ge-

meinsames faunistisches Gutachten erstellt und damit eventuell verbundene artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände gemäß §44 BNatSchG im Sinne einer „worst-case“ Betrachtung über-

prüft. 
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3.2 Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 3 

und 4, Abs 2 BauGB (2. Beteiligung) 

 

Bei der förmlichen Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB gingen keine Stellungnahmen ein. 

 

Die förmliche Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB er-

folgte zeitgleich mit der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB von 04.03.2019 bis 

04.04.2019 zum Entwurf der Änderung des Bebauungsplans mit den eingearbeiteten Anregungen aus 

der vorgezogenen Beteiligung. 

 

Es wurden 30 Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden beteiligt.  

Im Rahmen der förmlichen Behördenbeteiligung gab es einen Rücklauf von 14 Fachstellen.  

Dabei erfolgte 13 x die Zustimmung zur Planung.  

 

Von folgenden Ämtern / Behörden erfolgte eine weitergehende Stellungnahme, die im weitern Verfah-

ren gewürdigt wurde:  

 
a) Landratsamt Weißenburg. Gunzenhausen 

- keine grundlegenden Einwendungen,  
- Hinweise zu Pflanzqualität und Pflanzabstand  

- Informationen zur Wasserwirtschaft 

 

Die wesentliche Darstellung des Bebauungsplans wurde nach Abwägung der Ergebnisse der Öffentlich-

keits- und Behördenbeteiligung nicht geändert. Es erfolgten keine Änderungen in Planzeichnungen, 

Festsetzungen und Begründung. 

 

4. Ergebnisse der geprüften alternativen Planungsmöglichkeiten und Begründung für 
die Auswahl der Planvariante 

Im Zuge der Planung des „Solarparks Ellingen I“ wurde bereits eine umfangreiche Alternativprüfung 

durchgeführt. 

Die Ergänzung der bestehenden Fläche stellt den geringsten Eingriff dar.  

Eine Neuausweisung einer gleichen Flächengröße an einem neuen Standort wäre mit erheblicheren 

Eingriffen verbunden.  

Somit stellt die gewählte Lösung die verträglichste Alternative dar.  

Zudem sind am gewählten Standort keinerlei erhebliche Beeinträchtigungen von Schutzgütern oder 

sonstigen öffentlichen Belangen zu befürchten.  

 


